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§14
Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bei den jeweiligen 
Ausgaben gesondert zu veranschlagen. Wenn Verpflichtungen 
zu Lasten mehrerer Haushaltsjahre eingegangen werden kön
nen, sollen die Jahresbeträge im Haushaltsplan angegeben 
werden.

§15
Einzelveranschlagung, Erläuterungen, Personalstellen

(1) Die Einnahmen sind nach dem Entstehungsgrund, die 
Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen nach 
Zwecken getrennt zu veranschlagen und, soweit erforderlich, 
zu erläutern. Erläuterungen können für verbindlich erklärt 
werden.

(2) Bei Ausgaben für eine sich auf mehrere Jahre er
streckende Maßnahme sind bei der ersten Veranschlagung im 
Haushaltsplan die voraussichtlichen Gesamtkosten und bei 
jeder folgenden Veranschlagung außerdem die finanzielle 
Abwicklung darzulegen.

(3) Zweckgebundene Einnahmen und die dazugehörigen 
Ausgaben sind kenntlich zu machen.

(4) Für denselben Zweck sollen Ausgaben und Verpflich
tungsermächtigungen nicht bei verschiedenen Titeln veran
schlagt werden.

(5) Personalstellen sind nach Vergütungsgruppen und 
Funktionen im Haushaltsplan auszubringen.

§16
Kreditermächtigungen

(1) Einnahmen aus Krediten dürfen nur bis zur Höhe der 
Summe der Ausgaben für Investitionen in den Haushaltsplan 
eingestellt werden. Ausnahmen sind nur zulässig zur Abwehr 
einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts.

(2) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Höhe der 
Minister der Finanzen Kredite aufnehmen darf

1. zur Deckung von Ausgaben,
2. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassen

wirtschaft (Kassenverstärkungskredite). Soweit diese 
Kredite zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung wie
derholt in Anspruch genommen werden. Kassenverstär
kungskredite dürfen nicht später als sechs Monate nach 
Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen 
worden sind, fällig werden.

(3) Die Ermächtigungen nach Absatz 2 Nr. 1 gelten bis zum 
Ende des nächsten Haushaltsjahres und, wenn das Haushalts
gesetz für das zweitnächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig 
verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsgeset
zes. Die Ermächtigungen nach Absatz 2 Nr. 2 gelten bis zum 
Ende des laufenden Haushaltsjahres und, wenn das Haus
haltsgesetz für das nächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig 
verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsge
setzes.

§17
Übertragbarkeit

(1) Ausgaben für Investitionen und Ausgaben aus zweck
gebundenen Einnahmen sind übertragbar. Andere Ausgaben 
können im Haushaltsplan für übertragbar erklärt werden, 
wenn sie für eine sich auf mehrere Jahre erstreckende Maß
nahme bestimmt sind und wenn die Übertragbarkeit eine 
sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert.

(2) Verpflichtungsermächtigungen (§ 14) sind nicht über
tragbar.

§ 18
Deckungsfähigkeit

(1) Im Haushaltsplan können Ausgaben für gegenseitig 
oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein ver
waltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht. Auf

übertragbare Ausgaben ist Satz 1 nur in besonderen Fällen 
anzuwenden.

(2) Ausgaben, die ohne nähere Angabe des Verwendungs
zwecks veranschlagt sind, dürfen nicht für deckungsfähig er
klärt werden.

(3) Verpflichtungsermächtigungen (§ 14) dürfen nicht für 
deckungsfähig erklärt werden.

§ 19
Wegfall- und Umwandlungsvermerke

(1) Ausgaben und Personalstellen sind als künftig weg
fallend zu bezeichnen, soweit sie in den folgenden Haus
haltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden.

(2) Personalstellen sind als künftig umzuwandeln zu be
zeichnen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren vor
aussichtlich in Personalstellen einer niedrigeren Vergütungs
gruppe umgewandelt werden können.

§20
Sperrvermerk

Ausgaben, die aus besonderen Gründen zunächst noch nicht 
geleistet oder zu deren Lasten noch keine Verpflichtungen 
eingegangen werden sollen, sind im Haushaltsplan als ge
sperrt zu bezeichnen. Entsprechendes gilt für Verpflichtungs
ermächtigungen. In Ausnahmefällen kann durch Sperrver
merk bestimmt werden, daß die Leistung von Ausgaben oder 
die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen der 
Einwilligung der Volkskammer bedarf.

§21

Zuwendungen
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Leistun

gen an Stellen außerhalb der Verwaltung der Republik zur 
Erfüllung bestimmter Zwecke (Zuwendungen) dürfen nur 
veranschlagt werden, wenn die Republik an der Erfüllung 
durch solche Stellen ein erhebliches Interesse hat, das ohne 
die Zuwendungen nicht oder nicht im notwendigen Umfang 
befriedigt werden kann.

§22
Baumaßnahmen, größere Beschaffungen, 

größere Entwicklungsvorhaben
(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Bau

maßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, 
Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus de
nen die Art der Ausführung, die Kosten der Baumaßnahme, 
des Grunderwerbs und der Einrichtungen sowie die vorge
sehene Finanzierung und ein Zeitplan ersichtlich sind. Den 
Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der 
Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen 
beizufügen.

(2) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für grö
ßere Beschaffungen und größere Entwicklungsvorhaben dür
fen erst veranschlagt werden, wenn Planungen und Schät
zungen der Kosten und Kostenbeteiligungen vorliegen. Ab
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Ausnahmen von den Absätzen 1 und 2 sind nur zu
lässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich ist, die Unter
lagen rechtzeitig fertigzustellen, und aus einer späteren Ver
anschlagung der Republik ein Nachteil erwachsen würde. Die 
Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zu 
begründen. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
für Maßnahmen, für welche die Unterlagen noch nicht vor
liegen, sind gesperrt.

(4) Auf einzeln veranschlagte Ausgaben und Verpflichtungs
ermächtigungen für Zuwendungen sind die Absätze 1 bis 3 
entsprechend anzuwenden, wenn insgesamt mehr als 50 vom 
Hundert der Kosten durch Zuwendungen von der Republik, 
den Ländern und Gemeinden gedeckt werden. Der Minister 
der Finanzen kann Ausnahmen zulassen.


